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Vergabenummer: 2026 / 211 

Projekt / Maßnahme: Erschließung Baugebiet Mittelstandspark 

Leistung: 71322500-6 / 77310000-6 Objektplanung Verkehrsanlage und Grünflächen 
nach HOAI 

 

Vertragsbedingungen Freiberufliche Leistungen 
 
 

I. Besondere Vertragsbedingungen 
 
 

I.1  Termine und Fristen 

Der Auftragnehmer hat die folgenden verbindlichen Termine (Vertragsfristen) einzuhalten: 

1.1 Beginn der Ausführung: 

 Spätestens  Werktage nach Zuschlagserteilung 
 Frühestens am       (Datum) 
 Spätestens am 05.10.2026 (Datum) für LOS 1 und LOS 2 

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       Werktage nach       
 Einzelfristen für 

2.2.1       = spätestens       Werktage nach       
2.2.2       = spätestens       Werktage nach       
2.2.3       = spätestens       Werktage nach       

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: 

 Spätestens 30.06.2027 (Datum) 
Fertigstellung Lph. 3 Entwurfsplanung = 30.06.2027 für LOS 1 und LOS 2. 
Weitere Termine sukzessive nach Vorgabe des AG 
 

 Einzelfristen für 

1.4  Koordinierung der Versorgungsträger und Fertigstellung des koordinierten Gesamtlei-
tungsplan bis 30.06.2027.für LOS 1 und LOS 2 

1.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, weitere Termine nach billigem Ermessen zu bestimmen, deren 
Ablauf die Fälligkeit der jeweils terminierten Leistung herbeiführt. 

1.6 Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so 
hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so 
hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftragge-
ber die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Darüber hinaus kann der Auftrag-
nehmer sich auf Behinderungsumstände nur dann berufen, wenn diese aus dem Risikobereich 
des Auftraggebers stammen oder durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer un-
abwendbare Umstände verursacht waren. 

 
 
I.2  Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

2.1 Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB-FL (Bau) betragen mindestens:  

a)  für Personenschäden 1.500.000,-- EUR 

b)  für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden)  1.500.000,-- EUR 

 Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. 

2.2 Im Übrigen gelten die Regelungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen. 
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I.3  Vertragsgrundlage 

3.1 Vertragsgrundlage sind nachfolgende Regelungen und Unterlagen in der aufgeführten Reihen-
folge, die auch die Rangstufe der Regelungen und Unterlagen festlegt: 

 der Bieterfragen-Antwort-Katalog des diesem Vertrag zugrundeliegenden Vergabever-
fahrens in der letzten Fassung, soweit er diesen Vertrag und seine Anlagen konkretisiert 

 die Leistungsbeschreibung 

 die Angebotsübersicht (Preisblatt) bzw. die Angebotskalkulation  

 vom Bieter im Rahmen seines bezuschlagten Angebots vorgelegten Konzepte aus dem 
diesem Vertrag zugrundeliegenden  

 das bezuschlagte Angebot, soweit es nicht von den vorstehenden Vertragsgrundlagen 
abweicht 

 die Vergabeunterlagen mit den dazugehörigen Anlagen, soweit vorstehend nicht bereits 
benannt 

 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen am Bau der Stadt  
Ludwigshafen - AVB-FL (Bau)  

 die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

 die zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden anerkannten Regeln der Baukunst und Tech-
nik. 

       

       

3.2 Bei Widersprüchen innerhalb derselben Rangstufe gilt im Zweifel diejenige Vorgabe, die aktuelle-
ren Datums ist. Kein Widerspruch liegt vor, wenn Leistungen, die in einzelnen Vertragsgrundlagen 
enthalten sind, in anderen nicht erwähnt werden. Der Auftragnehmer schuldet alle Leistungen, 
gleich aus welcher Vertragsgrundlage sie sich ergeben. 

3.3 Darüberhinausgehende mündliche Absprachen und Nebenabreden wurden zwischen den Par-
teien nicht getroffen. 

3.4 Soweit in diesem Vertrag oder seinen Anlagen die Schriftform für Erklärungen gefordert wird, die 
nach dem Gesetz formlos erklärt werden können, ist die Textform ausreichend. 

3.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, auch 
wenn der Auftraggeber ihrer Geltung im Einzelfall nicht widerspricht oder die Leistungen des Auf-
tragnehmers vorbehaltlos annimmt. Selbst wenn der Auftraggeber auf ein Schreiben Bezug 
nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. Dies gilt 
auch bei Nachtragsangeboten. 

3.6 Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die ihm übergebenen Unterlagen oder die gemäß dieser 
Ziffer I.3 einzuhaltenden Vorgaben oder stellt er Lücken, Widersprüche oder Unklarheiten bei der 
Erbringung seiner Vertragsleistungen fest, hat er den Auftraggeber hierauf unverzüglich schriftlich 
hinzuweisen und darzulegen, wie diesen Bedenken Rechnung getragen werden kann oder wie 
diese Lücken, Widersprüche oder Unklarheiten geschlossen, verhindert oder beseitigt werden 
können. Aus verbliebenen Lücken, Widersprüchen, Unstimmigkeiten und Unklarheiten kann der 
Auftragnehmer keine Rechte ableiten. 
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I.4  Leistungen des Auftragnehmers 

4.1 Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen Leistungen für die vollständige und umfassende 
Projektzielerreichung nach den verbindlichen Vorgaben der Leistungsbeschreibung (Anlage) zu 
erbringen. 

4.2 Stufenweise Beauftragung 

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Abschluss dieses Vertrages für  

 Das Leistungsbild Verkehrsanlagen und Grünflächen gemäß HOAI zunächst mit den in 
der Leistungsbeschreibung (Anlage) beschriebenen Grund- und Besonderen Leistungen 
der  

Leistungsphase 1 bis 3 

Darüber hinaus besteht für den Auftraggeber jederzeit die Option, hinsichtlich der vorstehend auf-
geführten Leistungsbilder auch die Grund- und Besonderen Leistungen der  

Leistungsphasen 5 bis 9 

nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung (Anlage) dieses Vertrags bei dem Auftragnehmer 
schriftlich zu beauftragen. Dabei ist der Auftraggeber berechtigt, einzelne Leistungsphasen (z. B. 
nur Leistungsphase 6) oder auch einzelne Leistungen aus Leistungsphasen (z. B. nur einzelne 
Grund- oder Besondere Leistungen einer Leistungsphase) gesondert zu beauftragen.  

Auch insoweit hat der Auftragnehmer den AG rechtzeitig schriftlich zu informieren, wenn mit Blick 
auf den erreichten Leistungsstand und mit Blick auf den Projektterminplan und insbesondere den 
zu wahrenden Gesamtfertigstellungstermin die Beauftragung einer weiteren Leistungsphase nach 
HOAI erforderlich wird. Der Auftraggeber hat in diesem Zusammenhang die Pflicht, alle Potentiale, 
seine Leistungen möglichst zeiteffektiv zu gestalten, selbständig festzustellen und den Auftragge-
ber entsprechend schriftlich zu unterrichten. 

 
 
I.5  Honorar 

5.1 Für die Leistungen in diesem Vertrag und seinen Anlagen beschriebenen Leistungen und Neben-
kosten erhält der Auftragnehmer ein Honorar gemäß der Angebotsübersicht (Preisblatt) bzw. Kal-
kulation (selbst zu erstellen) (Anlage). 

5.2 Die Nebenkosten sind nach Maßgabe des § 14 HOAI zu verstehen und umfassen insbesondere 
auch den Aufwand für die im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erstellten und übermit-
telten Unterlagen, die Kosten für Paus- und Plotarbeiten für die Vervielfältigung für den Auftrag-
geber und die bauausführenden Unternehmen, sowie den Mehraufwand beim Einsatz eines 
Projektkommunikationssystems und die Fahrtkosten. 

 
 
I.6  Datenschutz 

Informationen zum Datenschutz Aufgrund der seit dem 25.05.2018 bestehenden Informationspflicht 
nach den Art. 13 und 14 der „EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“ sind den Vertragsunterla-
gen bei allen Vergabearten die entsprechenden Informationen zum Datenschutz beizufügen, siehe In-
foblatt „07_Information Datenschutz“ (Anlage). 

 
 
I.7  Ergänzende Vereinbarungen 

7.1  Abschlagszahlungen sind auf Grundlage vom Auftraggeber akzeptierter Leistungsphasen mög-
lich. 

7.2  Die projektverantwortliche Person muss ein abgeschlossenes Ingenieurstudium belegen können. 
 

 
II. Technische Vertragsbedingungen 
 

II.1  
Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen,  
Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft aus dem HVA F-StB) 
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II.2  
Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke,  
Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke aus dem HVA F-StB) 

II.3  
Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen,  
Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen aus dem HVA F-StB) 

II.4  
Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung,  
Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung aus dem HVA F-StB) 

II.5  
Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung,  
Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung aus dem HVA F-StB) 

II.6  
Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, 
Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik aus dem HVA F-StB) 

II.7  
Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022  
(TVB-Ingenieurvermessung aus dem HVA F-StB) 

II.8  
Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019  
(TVB-Prüf aus dem HVA F-StB) 

II.9  
Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019 
(TVB-Verkehrsuntersuchung aus dem HVA F-StB) 

II.10  
Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 
gem. Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo aus dem HVA F-StB) 

II.11        

II.12        

II.13        

 
 

III. Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

III.1  
Allgemeine Vertragsbedingunen für freiberufliche Leistungen am Bau der Stadt Ludwigs-
hafen – AVB-FL (Bau), Ausgabe 05-2026 (Anlage) 

III.2  Allgemeine Vertragsbedingunen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

 


